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Rechtsqutachten

zu der Frage:

Ist es rechtlich zulässig, den Erhalt von Fördermitteln im Rahmen des Landes-
programmes „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ von der Abgabe
der sog. Demokratieklausel abhängig zu machen und bedarf der Eingriff in Grund-
rechtspositionen eines förmlichen oder materiellen Gesetzes?

Bezug: Gutachtensantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 6. Juli 2011 an den Präsidenten des Sächsischen Landtags
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A. Ergebnisse

1. Durch das Verlangen nach Abgabe eines Bekenntnisses zur freiheitNch demo
kratischen Grundordnung nach Nr. VI. 3a Satz 1 Hs. 1 FördRL WOS wird in
nicht gerechtfertigter Weise in das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ein
gegriffen (vgl. C. II. 3.).

2. Das Verlangen nach Abgabe der Demokratieerklärung gemäß Nr. VI. 3a
FördRL WOS verstößt nicht gegen das Verbot der Diskriminierung wegen politi
scher Anschauungen aus Art. 18 Abs. 3 SächsVerf, Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG
(vgl. C. III.).

3. Sofern die verfassungsgemäßen Teile der Demokratieklausel bei allen Förder
programmen verlangt werden, deren primärer Förderzweck auf Demokratiestär
kung und/oder Extremismusbekämpfung bzw. -prävention gerichtet ist, oder bei
denen ein hinreichender Bezug zu diesen Förderzwecken gegeben ist, beste
hen keine Bedenken hinsichtlich einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehand
lung zwischen den Antragstellern der Förderrichtlinie Weltoffenes Sachsen mit
Antragstellern anderer Förderprogramme (vgl. C. IV. 3.1).

4. Das Verlangen nach Abgabe eines Bekenntnisses zur freiheitlich demokrati
schen Grundordnung gemäß Nr. VI. 3a Satz 1 Hs. 1 FördRL WOS ist sachlich
nicht gerechtfertigt, um zwischen Antragstellern der Förderrichtlinie Weltoffenes
Sachsen zu differenzieren. Es verstößt daher gegen das allgemeine Gleichbe
handlungsgebot aus Art. 18 Abs. 1 SächsVerf, Art. 3 Abs. 1 GG
(vgl. C. IV. 3.2.1).

5. Das Verlangen der Erklärung gemäß Nr. VI. 3a Satz 1 Hs. 2 FördRL WOS keine
Aktivitäten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung zu entfalten, ist
sachlich gerechtfertigt, zwischen Antragstellern der Förderrichtlinie Weltoffenes
Sachsen zu differenzieren (vgl. C. IV. 3.2.2).

6. Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn juristische Personen des öffent
lichen Rechts die Demokratieerklärung nicht abgeben müssen (vgl. C. IV. 3.3).

7. Die Demokratleerklärung ist hinsichtlich des Begriffs „freiheitlich demokratische
Grundordnung“ hinreichend bestimmt (vgl. C. V. 1.).

8. Der Begriff „Partner“ ist nicht normenklar und nur in Verbindung mit ergänzen
den Hinweisen zur Verwendung im Rahmen der Förderrichtlinie Weltoffenes
Sachsen hinreichend bestimmt (vgl. C. V. 2.).

9. Da die Demokratieerklärung mit dem Erfordernis zur Abgabe des FdGO
Bekenntnisses in Nr. VI. 3a Satz 1 Hs. 1 FördRL WOS gegen Grundrechte von
Antragstellern verstößt, stellt die Förderrichtlinle Weltoffenes Sachsen in Ver
bindung mit dem Haushaltsgesetz 2011/2012 insoweit keine ausreichende
Rechtsgrundlage dar (vgl. C. 1., VI.). 2
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B. Sachverhalt

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN richtete sich mit Schreiben vom
06.07.2011 an den Präsidenten des Sächsischen Landtags und ersuchte ihn, den
Juristischen Dienst der Landtagsverwaltung mit der Erstellung eines Rechtsgutach
tens zu dem oben genannten Thema zu beauftragen. Das Schreiben enthält nachfol
gende Bemerkungen des Gutachtenantragstellers1:

Für das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ sind
im Landeshaushaltsplan 201 1/2012 jährlich 2,26 Mi EUR veranschlagt (Haushalts
titel: 03 03/ TG 51). Ein Ansatzpunkt für die Forderung der Staatsregierung nach
einem Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung findet sich im Haus
haltsplan (Parlamentsgesetz) nicht.

Die sog. Demokratieerklärung lautet:
„Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung
der Bundesrepublik Deutschland bekennen und keine Aktivitäten entfalten, die der
freiheitlich demokratischen Grundordnung widersprechen. Als Träger der geförderten
Maßnahmen haben wir dafür Sorge zu tragen, dass die zur Durchführung des geför
derten Projektes als Partner Ausgewählten ebenfalls eine Erklärung gemäß Satz eins
abgeben.“

Sie soll vor der Zahlung von Fördermitteln von den Trägern unterzeichnet werden
und zur verbindlichen Anlage des Fördermittelbescheids werden.

Auf den Fördermittelbescheiden findet sich folgende abweichende Regelung für Ju
ristische Personen des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Freistaates Sachsen:
„Juristische Personen des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Freistaates Sach
sen haben abweichend von Nr. 3 Buchstabe a) nur dafür Sorge zu tragen, dass die
Durchführung des geförderten Projektes als Partner Ausgewählten ebenfalls eine
Erklärung gemäß Buchstabe a) Satz eins abgeben.“

Nach Auffassung der Antragstellerin ist die Abnahme eines Bekenntnisses — auch im
Fördermittelverfahren — mit der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz, Art. 20
Abs. 1 Sächsische Verfassung) unvereinbar.

Grundrechtlich geschützt ist die Freiheit, die eigene Meinung zu äußern und damit an
der für die Demokratie notwendigen öffentlichen Meinungsbildung teilzunehmen. Ge
schützt ist aber auch die negative Meinungsfreiheit (vgl. Schulze-Fielitz in Dreier GG-
Komm, Bd. 1, Art. 5 1, II Rdz. 74). Diese beinhaltet auch die Freiheit, eine gewisse
Meinung nicht zu äußern, die Freiheit, sich eine bestimmte Meinung nicht zu bilden
und folglich auch, eine gebildete Meinung nach außen nicht zu bekennen.

In diese Freiheit wird durch die Abverlangung eines Bekenntnisses eingegriffen.

In einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vom
13. Januar 2011 (Bekenntnisklausel im Zuwendungsbereich: Dürfen Zuwendungen
aus dem Programm „ Toleranz fördern — Kompetenz stärken“ von einem Bekenntnis
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abhängig gemacht werden? von

1 Hervorhebungen vom Gutachtenantragsteller
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Harald Georgii — im Folgenden: Wissenschaftliches Gutachten zur Bekenntnisklau
sei) wird ausgeführt:

„Die eigene Meinung ist allerdings der unmittelbarste Ausdruck der menschlichen
Persönlichkeit. Soll jemand eine Stellungnahme abgeben, zu der er sich nicht be
kennen und mit der er sich nicht identifizieren will, wird die intellektuelle Selbstver
wirklichung empfindlich getroffen. Daher ist die Verpflichtung, eine bestimmte Mei
nung zu bekennen, grundsätzlich unzulässig [...J. Die Bürger sind rechtlich nicht
gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen persönlich zu tei
len. Das Grundgesetz baut zwar auf der Eiwartung auf, dass Bürger die allgemeinen
Werte der Verfassung akzeptieren und vetwirklichen, erzwingt eine Werteloyalität
aber nicht.“ (Wissenschaftliches Gutachten zur Bekenntnisklausel, 5. 12 m. w. N.)

Der Verzicht auf Bekenntniszwänge gehört daher zu den Grundlagen des freiheitli
chen Rechtsstaates. Es gibt keine staatsbürgerliche Pflicht für ein Bekenntnis zur
freiheitlich demokratischen Grundordnung. Unsere Rechtsordnung sieht eine beson
dere Verpflichtung auf die freiheitlich demokratische Grundordnung nur in (gesetz
lich) bestimmten und besonders begründeten Ausnahmefällen vor. Verfassungstreue
ist Voraussetzung für die Begründung eines Beamtenverhältnisses. Im wissenschaft
lichen Gutachten zur Bekenntnisklausel wird dazu ausgeführt (5. 12):

„Durch Bundesgesetz wird einer Person ein solches Bekenntnis nur in zwei Konstel
lationen abverlangt. Nach § 60 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) bzw.
nach § 33 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) müssen sich Beamtinnen
und Beamte durch ihr gesamtes Verhalten ‚zu der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung ein
treten.‘ Gerechtfertigt ist dies durch das in Artikel 33 Abs. 4 GG ausdrücklich e,wähn
te besondere Dienst- und Treueverhältnis eines Beamten [...J nach dem den Beam
ten eine besondere politische Treuepflicht gegenüber dem Staat und seiner Verfas
sung obliegt.“

Besondere Treuepflichten gelten auch für Soldaten und im Einbürgerungsrecht (wis
senschaftliches Gutachten zur Bekenntnisklausel, S. 12f.).

Eine vergleichbare Rechifertigung für Bekenntniszwänge von Fördermittelempfän
gern existiert nach Auffassung der Antragstellerin nicht.

Im Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes wird ausgeführt (5. 13):

„Sowohl das Beamtenverhältnis als auch die Einbürgerung betreffen eine auf Dauer
angelegte, sehr enge Rechtsstellung. Ein Zuwendungsverhältnis im Rahmen der Pro
jektförderung hingegen ist von vorübergehender Natur und nur auf einzelne Maß
nahmen begrenzt. Für das Zulassungserfordernis der Verfassungstreue bei Beamten
sprechen — wie dargelegt ‚zwingende Gründe des Allgemeinwohls‘[...]. Gegen das
staatliche Verlangen eines Bekenntnisses als Nebenbestimmung für eine Zuwen
dung verbleiben unter dem Gesichtspunkt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ge
wisse Restzweifel. Der erste Spiegelstrich der Erklärung dürfte verfassungsrechtlich
fragwürdig sein.“

Der Bekenntniszwang ist nach Auffassung der Antragsteller unverhältnismäßig.
Durch die Fördermittelvergabe wird keine „staatstragende“ Position begründet, die
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Beamtenvergleichbarwäre, ebensonicht dermit derEinbürgerungverbundenen
Begründung(politischer)Rechte,um EinflussaufdenStaatzu nehmen.Die Förder
mittelveiwendungunddamitauchdie UberprüfungderEinhaltungdesFörderzwecks
unterliegtbisherschonstaatlicherKontrolle undEvaluation.Auch ist eineRechtferti
gungnicht ausderRegelungdes 74 Abs. 1 Nr. 5 desKinder- undJugendhilfege
setzesableitbar.DieseRegelungist damitzubegründen,dassdie freien Trägerder
JugendhilfeeinegroßeVerantwortungfür die EntwicklungjungerMenschenüber
nehmen.Dies ist nicht vergleichbarmit den FördermittelempfängerndesProgramms
„WeltoffenesSachsen.(Begründungzum AntragDrs 5/5482).

Wir bitten insbesondereum PrüfungfolgenderFragestellungen:

A. UngerechtfertigterundunverhältnismäßigerEingriff in die Meinungsfreiheitnach
Art. 20 Abs. 1 SächsVerf undArt. 5 Abs. 1 GG

1. Inwieweit wird mit derForderungnachAbgabedersog. Demokratleerklärungin
Grundrechtspositionen(insbesonderedie Meinungsfreiheit)eingegriffen?

2. Inwieweit ist a.) ein derartigesBekenntnisund/oderb.) ein Eingriff in Grundrechts
positionen(insbesondere,die Meinungsfreiheit)im RahmenderFördermittelvergabe
für dasProgramm„ WeltoffenesSachsenfür Demokratieund Toleranz“geeignet,er
forderlich undangemessen?

B. UngerechifertigterEingriff in Art. 18 SächsVerf undArt. 3 GG

Inwieweit liegt bzw. lägeeinenichtgerechtfertigteUngleichbehandlungderAn
tragstellerfür FördermittelausdemProgramm,,WeltoffenesSachsenfür Demokratie
und Toleranz“vor, gegenüber

1. AntragstellernsonstigerFörderprogrammedesFreistaates(z.B. desProgramms
‘Zuschüssefür MaßnahmenzurStärkungvon Demokratieund Vorbeugungantide
mokratischenVerhaltenssowieStärkungdesländlichenRaum&odersonstigePro
grammezurFörderungvon Kultur, Sport, Jugendsowie Wirtschaftsförderung),

2. juristischenPersonendesöffentlichenRechts,die unterderAufsicht desFreistaa
tesSachsenstehen,FördermittelausdemProgramm„WeltoffenesSachsenfür De
mokratieund Toleranz“beantragen,unddie sog. Demokratieerklärungnicht unter
schreibenmüssen?

C. VerstoßgegendasverfassungsrechtlicheBestimmtheitsgebotnachArt. 103
Abs. 2 GG

Inwieweit ist die Anforderungan die Fördermittelnehmer,von etwaigenPartnern
ebenfallseinesog. Demokratleerklärungeinzuholen,mit dem verfassungsrechtlichen
Bestimmtheitsgebotvereinbar,insbesonderebezüglichetwaigerggf. welcherFolgen
für denFördermittelempfänger,wennderPartnerdesFördermittelnehmersgegen
dieseErklärungverstößtbzw. wiederumdessenPartner?

D. VerstoßgegenWesentlichkeitstheorie— gesetzlicheGrundlagefür belastende
Nebenbestimmungen


